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Die Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik 
 
§ 31 
Fachpraktischer Ausbildungsabschnitt (Berufspraktikum) in den 
Fachrichtungen Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege 
 
(1) Das Berufspraktikum schließt sich in der Regel an den erfolgreich 
abgeschlossenen theoretischen Prüfungsteil an. Es dauert in der Regel zwölf Monate 
und endet mit einer Prüfung in Form eines Kolloquiums. Das Berufspraktikum kann 
auf Antrag auf bis zu sechs Monate verkürzt werden, wenn die Antragstellerin oder 
der Antragsteller bereits mindestens drei Jahre in sozialpädagogischen Einrichtungen 
oder in Einrichtungen der Behindertenhilfe mit Erfolg tätig war und während des 
fachtheoretischen Ausbildungsabschnittes und im Fachschulexamen mindestens 
befriedigende Leistungen erbracht hat. 
 
(2) Das Berufspraktikum ist an einer anerkannten sozialpädagogischen Einrichtung 
für die Fachrichtung Sozialpädagogik oder Einrichtung der Behindertenhilfe für die 

Fachrichtung Heilerziehungspflege unter Anleitung einer Fachkraft mit Berufs-
erfahrung abzuleisten. Die oder der Studierende wählt mit Zustimmung der Schul-
leitung die Ausbildungsstätte. 
 
(3) Die Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten sind nach einem individuellen 
Ausbildungsplan auszubilden, der mit dem Berufskolleg abzustimmen ist. Im Rahmen 
des Ausbildungsplans wird auch festgelegt, welche besondere Aufgabe im Rahmen 
des Berufspraktikums durchgeführt werden soll. 
 
(4) Das Berufspraktikum wird von dem Berufskolleg begleitet. Der praxisbegleitende 
Unterricht wird in der Regel als Blockunterricht erteilt. 
 
 
 
VV zu § 31 
31.01 Das kann in besonderen Fällen mit Zustimmung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters auch mit weniger als der wöchentlichen Regelarbeitszeit, mindestens 
jedoch halbtagsweise abgeleistet werden; in diesen Fällen dauert es 
entsprechend länger. Das Berufspraktikum muss innerhalb von drei Jahren nach 
der theoretischen Prüfung abgeschlossen sein. In besonderen Fällen kann die 
Frist auf Antrag der Schülerin oder des Schülers durch die obere 
Schulaufsichtsbehörden verlängert werden. 
 
31.02 Eine Verkürzung des Berufspraktikums ist für Absolventinnen und 
Absolventen, die den fachtheoretischen Abschluss im Rahmen einer 
Nichtschülerprüfung erworben haben, ausgeschlossen. 
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§ 32 
Zulassung zur fachpraktischen Prüfung in den Fachrichtungen 
Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege 
 
(1) Über die Zulassung zur fachpraktischen Prüfung entscheidet der allgemeine 
Prüfungsausschuss in der Zulassungskonferenz. Die Zulassung wird erteilt, wenn die 
Leistungen während des Berufspraktikums mindestens mit „ausreichend“ bewertet 
wurden. 
 
(2) Ein nicht mindestens mit "ausreichend" abgeschlossenes Berufspraktikum kann 
wiederholt werden. Für die Wiederholung legt der allgemeine Prüfungsausschuss 
einen Zeitraum von mindestens drei und höchstens zwölf Monaten fest. Eine zweite 
Wiederholung ist in besonderen Ausnahmefällen mit Genehmigung der oberen 
Schulaufsichtsbehörde zulässig. 
 
§ 33 
Fachpraktische Prüfung in den Fachrichtungen 
Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege 
 
(1) In der fachpraktischen Prüfung in Form des Kolloquiums soll der Nachweis 
erbracht werden, dass die in der Ausbildung vermittelten Qualifikationen in der 
Berufspraxis umgesetzt werden können. 
 
(2) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant teilt vier Wochen vor dem 
Kolloquium der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich den Themenbereich mit, 
der 
Gegenstand des Kolloquiums sein soll. Das Kolloquium wird vom 

Fachprüfungsausschuss abgenommen, der ein Mitglied mit der Gesprächsführung 
beauftragt. Das Kolloquium kann auch als Gruppengespräch durchgeführt werden. 
 
(3) Fachkräfte aus den sozialpädagogischen Einrichtungen oder Einrichtungen der 
Behindertenhilfe sind mit beratender Stimme zugelassen. 
 
(4) Das Ergebnis der fachpraktischen Prüfung wird durch eine Gesamtnote 
festgestellt. Die Gesamtnote ergibt sich aus der Note für die berufspraktischen 
Leistungen während des Berufspraktikums und der Note des Kolloquiums. Die Note 
für die berufspraktischen Leistungen wird zweifach gewichtet. 
 
(5) Die fachpraktische Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtleistung mit 
mindestens „ausreichend“ bewertet wird. Bei nicht bestandener fachpraktischer 
Prüfung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss über Art und Umfang der 
Wiederholung. 
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VV zu § 33 
33.1 zu Abs. 1 
Die fachpraktische Prüfung findet in den letzten vier Wochen des 
Berufspraktikums statt, in Ausnahmefällen in den letzten vier Wochen des 
Schuljahres. Die Urkunde über die Berufsbezeichnung ist unabhängig vom Zeitpunkt 
der fachpraktischen Prüfung auf den letzten Tag des Praktikums auszustellen. Die 
Dauer des Kolloquiums soll 20 Minuten je Prüfungsteilnehmerin oder 
Prüfungsteilnehmer betragen. 
Die Fachkräfte aus Einrichtungen der Sozialpädagogik, der Behindertenhilfe und der 
Familienpflege können zur Situation der Einrichtungen Stellung nehmen und sich am 
Kolloquium beteiligen. 
 
33.2 zu Abs. 2 
Der Themenbereich für die fachpraktische Prüfung erstreckt sich auf methodische 
Fragen der Umsetzung von sozialpädagogischen / heilerziehungspflegerischen 
Konzepten. 
 
33.4 zu Abs. 4 
Die Leistungen im Berufspraktikum werden von der anleitenden Lehrkraft beurteilt. 
Beurteilungsgrundlage sind Beobachtungs-, Verlaufs- und Ergebnisprotokolle, 
Situationsanalysen, die Planung und Reflexion pädagogischer Prozesse sowie ein 
Gutachten der Anleiterin oder des Anleiters in der Praxisstelle. 

 


